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Tagesordnungspunkt 66 b) 

Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Ersten Ausschusses (A/59/460)] 

59/97. Stipendien, Ausbildung und Beratende Dienste der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Abrüstung 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs1, 

 unter Hinweis auf ihren Beschluss in Ziffer 108 des Schlussdokuments der zehnten 
Sondertagung der Generalversammlung2, der ersten Sondertagung über Abrüstung, ein Sti-
pendienprogramm für Abrüstung einzurichten, sowie auf ihre Beschlüsse in Anhang IV des 
Abschließenden Dokuments der zwölften Sondertagung der Generalversammlung3, der 
zweiten Sondertagung über Abrüstung, mit denen sie unter anderem beschloss, das Pro-
gramm fortzusetzen, 

 feststellend, dass das Programm weiterhin maßgeblich dazu beiträgt, die Öffentlich-
keit stärker für die Wichtigkeit und die Vorteile der Abrüstung zu sensibilisieren und ein 
besseres Verständnis für die Anliegen der internationalen Gemeinschaft auf dem Gebiet der 
Abrüstung und der Sicherheit zu wecken sowie die Kenntnisse und Qualifikationen der Sti-
pendiaten zu erweitern, sodass sie wirksamer an den Abrüstungsbemühungen auf allen 
Ebenen mitwirken können, 

 mit Befriedigung feststellend, dass in den sechsundzwanzig Jahren seines Bestehens 
zahlreiche Beamte aus den Mitgliedstaaten im Rahmen des Programms ausgebildet worden 
sind, von denen viele in der Regierung ihres Landes in verantwortlicher Position auf dem 
Gebiet der Abrüstung tätig sind, 

 in der Erkenntnis, dass die Mitgliedstaaten bei der Benennung von Kandidaten für das 
Programm die Gleichstellung der Geschlechter berücksichtigen müssen, 

_______________ 
1 A/59/177. 
2 Resolution S-10/2. 
3 Official Records of the General Assembly, Twelfth Special Session, Annexes, Tagesordnungspunkte 9-13, 
Dokument A/S-12/32. 
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 unter Hinweis auf die seit der siebenunddreißigsten Tagung der Generalversammlung 
im Jahr 1982 alljährlich verabschiedeten Resolutionen zu dieser Angelegenheit, namentlich 
die Resolution 50/71 A vom 12. Dezember 1995, 

 die Auffassung vertretend, dass die Formen der Unterstützung, die den Mitgliedstaa-
ten, insbesondere den Entwicklungsländern, im Rahmen des Programms zur Verfügung ste-
hen, ihre Beamten besser in die Lage versetzen werden, den laufenden bilateralen und mul-
tilateralen Beratungen und Verhandlungen über Abrüstung zu folgen, 

 1. bekräftigt ihre in Anhang IV des Abschließenden Dokuments der zwölften Son-
dertagung der Generalversammlung3 enthaltenen Beschlüsse und den von der Versammlung 
in ihrer Resolution 33/71 E vom 14. Dezember 1978 gebilligten Bericht des Generalsekre-
tärs4; 

 2. dankt allen Mitgliedstaaten und Organisationen, die das Programm im Laufe der 
Jahre konsequent unterstützt und so zu seinem Erfolg beigetragen haben, insbesondere den 
Regierungen Deutschlands und Japans, die den Programmteilnehmern fortwährend umfas-
sende und höchst lehrreiche Studienfahrten ermöglicht haben, sowie der Regierung der Ver-
einigten Staaten von Amerika, die für die Stipendiaten eine Präsentation auf dem Gebiet der 
Abrüstung organisiert hat; 

 3. dankt außerdem der Internationalen Atomenergie-Organisation, der Organisa-
tion für das Verbot chemischer Waffen, der Vorbereitungskommission für die Organisation 
des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen und dem Monterey-Institut 
für internationale Studien dafür, dass sie im Rahmen ihres jeweiligen Kompetenzbereichs 
konkrete Studienprogramme auf dem Gebiet der Abrüstung organisiert und so zur Verwirk-
lichung der Ziele des Programms beigetragen haben; 

 4. spricht dem Generalsekretär ihre Anerkennung für die Sorgfalt aus, mit der das 
Programm nach wie vor durchgeführt wird; 

 5. ersucht den Generalsekretär, das in Genf angesiedelte Programm im Rahmen 
der vorhandenen Ressourcen auch in Zukunft jedes Jahr durchzuführen und der Generalver-
sammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

 6. beschließt, den Punkt "Stipendien, Ausbildung und Beratende Dienste der Ver-
einten Nationen auf dem Gebiet der Abrüstung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer ein-
undsechzigsten Tagung aufzunehmen. 

 66. Plenarsitzung 
3. Dezember 2004 

_______________ 
4 A/33/305. 


